
 
 
Allgemeine Einkaufsbedingungen Stand 4/2021 
 

§ 1 Allgemeines 
(1) Diese Bedingungen gelten für folgende Firmen: 
 

Moritz J. Weig GmbH & Co. KG 
Tecnokarton GmbH & Co. KG 
Weig-Casack GmbH & Co. KG 
Weig Packaging GmbH & Co. KG 
Weig Packaging Holding GmbH 
Nord-Westdeutsche Papierrohstoff GmbH & Co. KG 
ALPA Rohstoffhandel, Logistik und Spedition GmbH 
FK Fürther Kartonagen GmbH & Co.KG 
Containerdienst Willi Schneider GmbH 

 Neuhaus Handels GmbH & Co. KG 
(2) Der Vertragsschluss erfolgt unter ausschließlicher Geltung un-

serer Allgemeinen Einkaufsbedingungen (im Folgenden: AEB); 
entgegenstehende oder von unseren AEB abweichende Bedin-
gungen des Lieferanten erkennen wir nicht an, es sei denn, wir 
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere 
AEB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren AEB abweichender Bedingungen des Liefe-
ranten unsere vertragliche Verpflichtung vorbehaltlos erfüllen. 

(3) Unsere AEB gelten nur gegenüber einem Unternehmer (§§ 310 
I, 14 BGB), einer juristischen Person des öffentlichen Rechts o-
der einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.  

(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Lieferanten zur 
Änderung des Vertrags oder zwecks Ausführung dieses Vertra-
ges getroffen werden, sind zu Beweiszwecken schriftlich nieder-
zulegen. Dies gilt auch für Ergänzungen. Die Schriftformabrede 
kann nur schriftlich für den Einzelfall aufgehoben werden. 

(5) Unsere AEB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem 
Lieferanten. 

(6) Im innerdeutschen Geschäftsverkehr (ohne grenzüberschreiten-
den Bezug) ist unser Geschäftssitz ausschließlicher Gerichts-
stand; wir sind jedoch berechtigt, den Lieferanten auch an sei-
nem Sitzgericht zu verklagen. 

(7) Im internationalen Geschäftsverkehr (grenzüberschreitender Be-
zug) gilt: 
(a) Für Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen 
AEB und/oder einer Bestellung sind die Gerichte an unserem 
Geschäftssitz in Deutschland ausschließlich zuständig, wenn 
bei Klageerhebung in der Streitigkeit feststeht, dass für die An-
erkennung und Vollstreckung einer deutschen gerichtlichen Ent-
scheidung im Ausland gegen den Vertragspartner die Voraus-
setzungen der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen vom 12.12.2012 vorliegen. 
(b) In allen anderen Fällen werden Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit diesen AEB und/oder einer Bestellung nach 
der Schiedsgerichtsordnung der Internationalen Handelskam-
mer (ICC) von einem oder mehreren gemäß dieser Ordnung er-
nannten Schiedsrichtern unter Ausschluss des ordentlichen 
Rechtsweges endgültig entschieden. Schiedsort ist unser Ge-
schäftssitz in Deutschland. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. 
Das in der Sache anwendbare Recht ist das nach § 1 (9). 

(8) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 
ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen 
und Leistungen aus diesem Vertrag. 

(9) Der Vertrag unterliegt dem deutschen Sachrecht unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts. 

 
§ 2 Bestellungen und Aufträge  

(1) Soweit unsere Bestellung nicht ausdrücklich eine Bindungsfrist 
enthält, halten wir uns hieran zwei Wochen nach dem Datum der 
Bestellung gebunden. Maßgeblich für die rechtzeitige Annahme 
ist der Zugang der Annahmeerklärung bei uns. 

(2) Wir sind berechtigt, Zeit und Ort der Lieferung sowie die Art der 
Verpackung jederzeit durch schriftliche Mitteilung mit einer Frist 
von mindestens 7 Kalendertagen vor dem vereinbarten Liefer-
termin zu ändern.  

 
§ 3 Preise, Zahlungsbedingungen, Rechnungsangaben 

(1)  Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend. 
(2) Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung schließt der 

Preis Lieferung und Transport an die im Vertrag genannte Ver-
sandanschrift einschließlich Verpackung ein. Auf unser Verlan-
gen hat der Lieferant die Verpackung auf seine Kosten zurück-
zunehmen. Die Kosten einer Versicherung, insbes. einer 

Transportversicherung, übernehmen wir nur nach unserer vor-
herigen schriftlichen Übernahmeerklärung. 

(3) Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, zahlen wir ab Liefe-
rung der Ware und Rechnungserhalt den Kaufpreis innerhalb 
von 14 Tagen mit 3 % Skontoabzug oder innerhalb von 30 mit 
2 % Skontoabzug oder innerhalb von 60 Tagen netto. Für die 
Rechtzeitigkeit der von uns geschuldeten Zahlungen genügt 
der Eingang unseres Überweisungsauftrages bei unserer Bank, 
sofern dieser von der Bank angenommen und ausgeführt wird. 

(4) In sämtlichen Auftragsbestätigungen, Lieferpapieren und Rech-
nungen sind unsere Bestellnummer, die Artikel-Nr., Liefer-
menge und Lieferanschrift anzugeben. Sollten eine oder meh-
rere dieser Angaben fehlen und sich dadurch im Rahmen un-
seres normalen Geschäftsverkehrs die Bearbeitung durch uns 
verzögern, verlängern sich die in §3 (3) genannten Zahlungs-
fristen um den Zeitraum der Verzögerung.  

 
(5) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede 

des nicht erfüllten Vertrages stehen uns in gesetzlichem Um-
fang zu. Wir sind insbesondere berechtigt, fällige Zahlungen zu-
rückzuhalten, solange uns noch Ansprüche aus unvollständi-
gen oder mangelhaften Leistungen gegen den Lieferanten zu-
stehen. 

(6) Der Lieferant hat ein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungs-
recht nur wegen rechtskräftig festgestellter, anerkannter oder 
unbestrittener Gegenforderungen. 

 
§ 4 Lieferzeit und Lieferung, Leistung, Gefahrübergang -     
      Vertragsstrafe 

(1) Die in der Bestellung angegebene Lieferzeit (Liefertermin oder 
-frist) ist bindend. Vorzeitige Lieferungen oder Teillieferungen 
sind nur mit unserer schriftlichen Einwilligung zulässig. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu in-
formieren, wenn Umstände eintreten oder erkennbar werden, 
derentwegen die Lieferzeit nicht eingehalten werden kann. 

(3) Im Falle des Lieferverzugs, dessen Eintritt sich nach den ge-
setzlichen Regelungen richtet, stehen uns uneingeschränkt die 
gesetzlichen Ansprüche zu, einschließlich des Rücktrittsrechts 
und des Anspruchs auf Schadensersatz statt der Leistung nach 
fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist.  

(4) Wir sind berechtigt, bei schuldhaften Lieferverzögerungen nach 
vorheriger schriftlicher Androhung gegenüber dem Lieferanten 
für jede angefangene Woche des Lieferverzugs eine Vertrags-
strafe in Höhe von 0,5%, maximal 5%, des jeweiligen Nettoauf-
tragswerts zu verlangen. Bei schuldhaften Lieferverzögerungen 
von Teilleistungen kann ebenfalls für jede angefangene Woche 
des Lieferverzugs eine Vertragsstrafe von 0,5% des auf die be-
troffene Teilleistung entfallenden Nettoauftragswertes, maximal 
5% hieraus, geltend gemacht werden. Insgesamt darf die 
Summe verschiedener Vertragsstrafen 5% des gesamten Net-
toauftragswertes nicht übersteigen. Weitergehende Schadens-
ersatzansprüche, auf die die Vertragsstrafe angerechnet wird, 
bleiben vorbehalten. Nehmen wir die verspätete Leistung an, ist 
die Vertragsstrafe spätestens mit unserer Schlusszahlung gel-
tend zu machen.  

(5) Ohne unsere schriftliche Einwilligung ist der Lieferant nicht be-
rechtigt, den Auftrag an Subunternehmer ganz oder teilweise 
weiterzugeben oder durch Subunternehmer ausführen zu las-
sen. 

(6) Die Gefahr geht, auch wenn Versendung vereinbart worden ist, 
erst auf uns über, wenn uns die Ware an dem vereinbarten Be-
stimmungsort übergeben wird.  

 
§ 5 Garantie und Gewährleistungsansprüche  

(1) Der Lieferant garantiert, dass die von ihm gelieferten Gegen-
stände in vollem Umfang der Leistungsbeschreibung im Auftrag 
entsprechen. Abweichungen sind ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Einwilligung auch dann nicht zulässig, wenn die Ge-
genstände, die der Lieferant liefern möchte, mit dem im Auftrag 
beschriebenen Gegenstand funktionsgleich sind. 

(2) Bei Mängeln stehen uns uneingeschränkt die gesetzlichen An-
sprüche zu. Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab der Ab-
lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 3 BGB).  

(3) Der Lieferant übernimmt die Qualitätssicherung hinsichtlich der 
von ihm zu liefernden Gegenstände. Unsere Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheit beschränkt sich daher auf Mängel, die 
bei unserer Wareneingangskontrolle unter äußerlicher Besichti-
gung offen zu Tage treten (z. B. Transportschäden, Falsch- oder 
Minderlieferungen). Wenn eine Abnahme der Gegenstände ver-
einbart ist, entfällt eine gesonderte Untersuchungsobliegenheit. 
Qualitäts- und Quantitätsabweichungen sind jedenfalls rechtzei-
tig gerügt, wenn wir sie dem Lieferanten innerhalb von 10 Werk-
tagen seit Eingang der Ware bei uns mitteilen. Versteckte 



 
Sachmängel sind jedenfalls rechtzeitig gerügt, wenn die Mittei-
lung innerhalb von 10 Werktagen nach Entdeckung an den Lie-
feranten erfolgt.  

(4) Die für die Prüfung und die Nacherfüllung aufgewendeten Kos-
ten trägt der Lieferant auch dann, wenn sich das Nacherfül-
lungsverlangen als unberechtigt erweist. Das gilt nicht, wenn 
unser Nacherfüllungsverlangen in Kenntnis oder grob fahrlässi-
ger Unkenntnis des Umstandes ausgesprochen wurde, dass 
kein Mangel vorliegt. 

(5) Durch Abnahme oder durch Billigung von vorgelegten Mustern 
oder Proben verzichten wir nicht auf Gewährleistungsansprü-
che.  

(6) Mit dem Zugang unserer schriftlichen Mängelanzeige beim Lie-
feranten ist die Verjährung von Gewährleistungsansprüchen ge-
hemmt. Bei Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung beginnt die 
Gewährleistungsfrist für ersetzte oder nachgebesserte Teile er-
neut, es sei denn, die Maßnahme erfolgte für uns erkennbar nur 
aus Kulanz und ohne Anerkennung einer Rechtspflicht.  

 
§ 6 Hinweis- und Sorgfaltspflichten 

(1) Haben wir den Lieferanten über den Verwendungszweck der 
Lieferungen oder Leistungen unterrichtet oder ist der Verwen-
dungszweck dem Lieferanten auch ohne ausdrücklichen Hin-
weis erkennbar, so hat uns der Lieferant unverzüglich zu infor-
mieren, wenn die Lieferungen oder Leistungen für den Lieferan-
ten erkennbar nicht geeignet sind, dem bekannten Zweck zu 
dienen. 

(2) Der Lieferant hat uns Änderungen der Zusammensetzung des 
verarbeiteten Materials oder der konstruktiven Ausführungen 
gegenüber bislang dem Besteller erbrachten gleichartigen Lie-
ferungen oder Leistungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
Die Änderungen dürfen nur mit unserer schriftlichen Einwilli-
gung der weiteren Ausführung des Auftrags zugrunde gelegt 
werden. 

(3) Der Lieferant steht dafür ein, dass seine Lieferungen und Leis-
tungen den umweltschutzrechtlichen Vorschriften, denjenigen 
der Unfallverhütung und des sonstigen Arbeitsschutzes sowie 
sonstigen gesetzlichen Vorgaben sowie den technischen Nor-
men entsprechen. 

(4) Der Lieferant hat uns über produktspezifische, nicht allgemein 
bekannte Erfordernisse der Behandlung der Lieferung oder der 
Entsorgung unverzüglich zu informieren. 

 
§ 7 Brandschutz, Umweltschutz, Arbeitssicherheit, Energieeffizienz  

(1) Sollte der Lieferant im Rahmen der vertraglichen Beziehungen 
innerhalb einer der Betriebsstätten des Auftraggebers Arbeiten 
bzw. Lieferungen durchführen, hat er die für die jeweilige Be-
triebsstätte anwendbaren innerbetrieblichen Vorschriften (ins-
besondere Sicherheits-, Umwelt-, Brandschutz- und Hygiene-
vorschriften) genauestens einzuhalten bzw. dafür zu sorgen, 
dass sie von seinen Mitarbeitern/Angestellten und Subunterneh-
mern genauestens eingehalten werden. Das Risiko für das in 
das Werk des Bestellers eingebrachte Eigentum des Lieferanten 
oder seiner Belegschaft wird vom Besteller nicht getragen.  

(2)  Der Lieferant hat diese Vorschriften vorab von der jeweiligen Be-
triebsstätte anzufordern und seine Mitarbeiter entsprechend ein-
zuweisen und einzuschulen. 

(3)  Der Lieferant haftet für jeden schuldhaften Verstoß seiner Mitar-
beiter/Angestellten und Subunternehmer gegen diese innerbe-
trieblichen Vorschriften. Der Lieferant nimmt zur Kenntnis, dass 
die jeweils gültige Fassung der Vorschriften in jeder Betriebs-
stätte zur Einsicht aufliegt. 

(4) WEIG ist u.a. zertifiziert nach DIN ISO 9001 (Qualitätsmanage-
ment) und DIN EN 50001 (Energiemanagement) und legt ein 
besonderes Augenmerk auf die darin enthaltenen Normen und 
Regelungen. Bei der Bewertung von Lieferanten und bei der 
Vergabe von Aufträgen achten wir deshalb besonders auf die 
Punkte Preis, Qualität, Liefertreue, Nachhaltigkeit und Energie-
effizienz (Kosteneffizienz über die gesamte, vorgesehene Nut-
zungsdauer). 

 
§ 8  Ersatzteile  

(1) Der Lieferant ist verpflichtet, Ersatzteile zu den an uns geliefer-
ten Produkten für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren nach 
der Lieferung vorzuhalten.  

(2) Beabsichtigt der Lieferant, die Produktion von Ersatzteilen für 
die an uns gelieferten Produkte einzustellen, wird er uns dies 
unverzüglich nach der Entscheidung über die Einstellung mittei-
len. Diese Entscheidung muss – vorbehaltlich des Absatzes 1 – 
mindestens 6 Monate vor der Einstellung der Produktion liegen. 
 
 

 

§ 9 Beistellungen 
(1) Von uns dem Lieferanten überlassene Gegenstände aller Art, 

die zur Fertigung der von uns bestellten Lieferungen und Leis-
tungen benötigt werden, bleiben unser Eigentum. Sie dürfen 
ausschließlich zur Erbringung der bestellten Lieferungen und 
Leistungen verwendet werden. 

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, auf seine Kosten erforderliche 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchzuführen sowie die 
überlassenen Gegenstände ausreichend zu versichern und uns 
dies auf Verlangen nachzuweisen. 

 
§ 10 Produkthaftung  

Der Lieferant ist für alle von Dritten wegen Personen- oder Sach-
schäden geltend gemachten Ansprüche verantwortlich, die auf 
ein von ihm geliefertes fehlerhaftes Produkt zurückzu-führen 
sind, und ist verpflichtet, uns von der hieraus resultierenden Haf-
tung freizustellen. 
 

§ 11 Mindestlohn  
(1) Der Lieferant verpflichtet sich, die Vorgaben zu einem Mindes-

tentgelt (gemäß MiLoG und/oder einem allgemeinverbindlichen 
Tarifvertrag) stets einzuhalten und sämtlichen in der Wahrneh-
mung der Geschäftsbeziehung eingesetzten Arbeitnehmern 
(mindestens) das jeweils gültige Mindestentgelt zu gewähren.  

(2) Auf Verlangen weist der Lieferant die Einhaltung der gültigen 
Bestimmungen bzw. der Zahlung des Mindestlohns nach. 

(3) Der Lieferant stellt uns von sämtlichen Ansprüchen im Zusam-
menhang mit Mindestlohnforderungen frei; dies gilt auch für an-
fallende Bußgeldzahlungen. Er verpflichtet sich ferner, uns um-
gehend zu informieren, falls der Verdacht besteht, dass er oder 
einer seiner Nachunternehmer gegen gesetzliche Mindestlohn-
vorgaben verstößt. 

 
§ 12 Schutzrechte  

(1) Der Lieferant steht dafür ein, dass im Zusammenhang mit sei-
ner Lieferung keine Schutzrechte Dritter in Ländern der Euro-
päischen Union, Nordamerika oder anderen Ländern, in denen 
er die Produkte herstellt oder herstellen lässt, verletzt werden.  

(2) Der Lieferant ist verpflichtet, uns von allen Ansprüchen freizu-
stellen, die Dritte gegen uns wegen der in Absatz 1 genannten 
Verletzung von gewerblichen Schutzrechten erheben, und uns 
alle notwendigen Aufwendungen im Zusammenhang mit dieser 
Inanspruchnahme zu erstatten. Dieser Anspruch besteht unab-
hängig von einem Verschulden des Lieferanten. 

 

§ 13 Vertraulichkeit 
(1) An Kostenanschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen 

behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen 
Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbeson-
dere für solche schriftlichen Unterlagen, die als “vertraulich” be-
zeichnet sind; vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Liefe-
rant unserer ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung. Wir ver-
pflichten uns, vom Lieferant als vertraulich bezeichnete Pläne 
nur mit dessen Zustimmung Dritten zugänglich zu machen. Der 
Lieferant verpflichtet sich, nicht allgemein bekannte kaufmänni-
sche oder technische Informationen betreffend unser Unterneh-
men, die ihm durch die Geschäftsbeziehung bekannt werden, 
vertraulich zu behandeln und ausschließlich im Rahmen der 
Vertragsabwicklung zu nutzen. Mitarbeiter und Subunterneh-
mer sind entsprechend zu verpflichten. 

(2) Der Lieferant darf bei der Angabe von Referenzen oder sonsti-
gen der Darstellung des eigenen Unternehmens dienenden 
Veröffentlichungen unsere Firma oder unsere einem Schutz-
recht unterliegenden Ausstattungszeichen nur mit unserer 
schriftlichen Einwilligung verwenden. 

(3) Ergänzend gelten die Vorschriften des Gesetzes zum Schutz 
von Geschäftsgeheimnissen (GeschGehG). 

 

§ 14 Salvatorische Klausel 
Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder 
werden, wird die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
hiervon nicht berührt. Soweit eine Bestimmung im individualver-
traglichen Teil unwirksam ist, verpflichten sich die Vertragspar-
teien, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame zu er-
setzen, deren Zweck dem der weggefallenen Bestimmung mög-
lichst nahe kommt. Gleiches gilt, wenn im Vertrag eine Rege-
lungslücke enthalten ist. 


